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Liebe Roseggerinnen und Rosegger!

... wussten Sie, dass ...

Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich einfach bei mir unter der Nummer: 0676 392 1117, ich unterstütze Sie gerne!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
im Kreise Ihrer Lieben und bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihre Uta Kofler

PFLEGENAHVERSORGUNG 
WERNBERG & ROSEGG

... Sie als pflegende Angehörige Anspruch 
auf kostenlose begleitende psychologische 
Gespräche haben, wenn Ihre Angehörigen 
Pflegegeldempfänger:innen sind? 

Dies ist ein Angebot vom Sozialministerium, 
um pflegende Angehörige zu entlasten. 
Psycholog:innen helfen kostenlos und vertraulich. 
Diese Angehörigengespräche können je nach 
Wunsch zu Hause, an einem anderen Ort, 
telefonisch oder online durchgeführt werden.

Kontakt: Telefon: 050 808 2087; E-Mail: 
angehoerigengespraech@svqspg.at

... .es neben der Tagesstätte in Finkenstein 
jetzt auch in Villach die Möglichkeit einer 
Tagesbetreuung für Senior:innen gibt? 

Folgendes wird geboten:

•	 Geselliges Miteinander, Austausch und 
Gesprächsrunden, gemeinsame Aktivitäten

•	 Essen und Getränke; Raum für Ruhe
•	 Bewegungsaktivitäten, Gedächtnistraining

Kontakt: Frau Schmölzer, 0676 338 7324

... Sie als pflegende Angehörige beim 
Sozialministeriumservice um eine sogenannte 
Ersatzpflegeförderung ansuchen können, wenn 
Sie wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen 
wichtigen Gründen an der Pflege verhindert sind?  
 
Voraussetzungen:
•	 Überwiegende Pflege seit mindestens 1 Jahr
•	 Der nahe Angehörige muss mindestens 

Pflegestufe 3 oder bei nachgewiesener 
Demenzdiagnose mindestens Pflegestufe 1 
haben

•	 Einkommensgrenze der Pflegeperson: € 2.000

... das Land Kärnten die Kurzzeitpflege fördert, 
wenn Sie als pflegende Angehörige beispielsweise 
durch Krankheit, Urlaub verhindert sind? 

Pro Kalenderjahr können 28 Tage in Anspruch 
genommen werden, die auch aufgeteilt werden 
können. Die Unterbringung erfolgt in einem 
Seniorenwohnheim. 

Voraussetzungen:
•	 Mindestens Pflegestufe 3, bei ärztlicher 

Demenzdiagnose bereits ab Stufe 2
•	 Mindestens 4 Tage – maximal 28 Tage 


